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Sitzungsvorlage 40/020/2016 

 Aktenzeichen 

 

Verfasser 

Herr Schwarzbeck 
Herr Büschl  

Beratung Datum 

Stadtrat 07.06.2016 öffentlich 
 

Betreff 

Neuordnung der Windsbacher Straße in Eyb; 
a) verbindliche Einplanung in den Haushalt 2017 
b) Vergabe von Bauleistungen 

 
Sachverhalt: 
a) Verbindliche Einplanung in den Haushalt 2017 

 
Für die Neuordnung der Windsbacher Straße in Eyb sind im Haushalt 2016 (Ansatz und 
VE) insgesamt         445.000 € 
eingeplant. 
Die Ausschreibung ergab Kosten von ca.     540.300 €. 
 
Zusammen mit den Kosten für die Entsorgung, der Beleuchtung, der Bepflanzung und 
Beschilderung etc. liegt der Mittelbedarf bei ca.     625.000 €. 
 
Damit die Maßnahme vergeben werden kann, müssen die zusätzlich benötigten Mittel 
von           180.000 € 
verbindlich im Haushalt 2017 bereitgestellt werden. 
Die zusätzlichen Baukosten sind im Rahmen des Förderverfahrens überwiegend förder-
fähig. 
 
Die Mehrkosten sind darauf zurückzuführen, dass im Zuge der Ausführungsplanung 
verschiedene Leistungen hinzukamen. U.a. ist die Entsorgung teerhaltigen Materials, 
eine aufwändige Umleitung des Verkehrs über eine Zufahrt zur Staatsstraße, ein stärker 
erforderlicher Straßenaufbau sowie eine teilweise Sanierung des bestehenden nördli-
chen Gehweges zu nennen. 
 
b) Vergabe von Bauleistungen 
 
Im Bauausschuss vom 06.07.2015 wurde die Planung für den Ausbau der Windsbacher 
Straße im Ortsteil Eyb vorgestellt. 
 
Sie sieht einen Vollausbau der Straße von der Kreuzung „An der Eich“ bis zur Kreuzung 
mit der Eichenbachstraße/Industriestraße vor. Am Baubeginn soll eine Linksabbiege-
spur nach „Alt-Eyb“ errichtet werden; am Bauende wird sich in Zukunft ein Kreisverkehr 
befinden. 
 
Des Weiteren wird die Abwasserentsorgung Ansbach drei Kanalhaltungen erneuern. 
 
Die Baumaßnahme soll heuer im August/September beginnen und bis etwa der Hälfte 
der Wegstrecke vorangetrieben werden. Der zweite Bauabschnitt wird dann in der ers-
ten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen sein. 
 
Die Kosten der Baumaßnahme wurden ursprünglich auf  rd. 445.000.-€ geschätzt, wo-
von 300.000.-€ im HH-Jahr 2016 und 145.000.-€ im HH-Jahr 2017 veranschlagt sind. 
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Die Baukosten werden mit Mitteln des Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setzes (BayGVFG) i.H.v. ca. 60% gefördert. 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung kamen verschiedene Leistungen hinzu, sodass die 
aktuelle Kostenberechnung mit knapp 600.000.-€ schließt. 
Als treibende Kostenfaktoren sind hier u.a. teerhaltigem Material, eine aufwändige Um-
leitung des Verkehrs über einen Übergang zur Staatsstraße, ein stärkerer erforderlicher 
Straßenaufbau sowie eine teilweise Sanierung des bestehenden nördlichen Gehweges 
zu nennen, die ursprünglich nicht vorgesehen war. 
 
Die bislang nicht gedeckte Summe soll verbindlich für das Haushaltsjahr 2017 einge-
stellt werden. 
 
Die Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben. Zum Zeitpunkt des Verfassens 
der Sitzungsvorlage lag noch kein geprüftes Submissionsergebnis (Submission am 
19.05.2016) vor, weshalb nähere Ausführungen in der Sitzung erfolgen werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Neuordnung der Windsbacher Straße in Eyb mit einem  Kostenanteil für den „Stra-
ßenbau“ von          540.300 € 
darf vergeben werden. 
 
Für die Gesamtfinanzierung werden hierfür zusätzlich    180.000 € 
verbindlich im Haushalt 2017 bereitgestellt (Gesamtsumme 2017:   325.000 €). 
 
 
Vorbehaltlich der oben genannten Mittelbereitstellung werden die Straßenbauleistungen 
für die Neuordnung der Windsbacher Straße zu 540.242,51€ an die Firma Carl Rossaro 
GmbH & Co KG aus Aalen vergeben. 
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